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komm«« # sehr leicht verbreitet

werben kann. Ob dann zwar

die in dieser Adsichr von olley^
benachbarten Staaten getroffe-
nenAnstoiten nicht ohneGrunv

Hessen l -ßm, daß der Ausbruch
dies r Seuche inDeur-chand,
und namentlich in den biesi^e»

und angränzenven Provinzen
so leicht nicht ju befürchten iey;
so finden W r Uns doch, nach
Vem Beyspiel jener, um aller

möglichen Mittheilung dieser
Seuche und den damit verbun

denen unglücklichen Folgen vor

zubeugen, bewogen, folgen! es
zu verordnen:

») soll vor der Hand da-
Einbringen der außerhalb
Deutscht«nb provueirten
Wolle, Baumwolle, der un

gegerbten Häute, des Pelz»
werkS und der Seide in die

hiesigen Lande, gänzlich ver
boten seyn Sodann aber soll

2) denKaufleuten, welcheHun-
del nach Spanien, Italien,
und Amerika treiben, solcher
nicht nur bey schwerer Strafe
diö zu weiterer Verordnung
durchaus untersagt seyn, son«
dern es sollen auch olle andere

rarticuliers jeder Bestellung
in diese Gegenden sich enthal
ten» und keinerley Bevürf

v»ße von daher annehmen;

gleich dann auch
z) allen Reisenden r die von je

nen Kouten kommen r in so

fern sie nicht mir gültigem
neuen GesundhertS - Paßen

versehen sind, der Eintritt in
hiesige Lande Nicht verwartet,
sondern auf der Gränze wtort
jurückgewielen werden ioüen.

Diete V-rvronung ist demnach
öffentlich bekannt zu machen,
und üder deren genauen Be

folgung sorosälttg zu wachen;
über den Empfang aber timu»
4 Wochen anrero zu berichten»

Aroilen den «yten Jan. i8c&gt;5.
Fürstl. Waideck. zur Regierung

verordnete Präsident, V&gt;ce-
Canzlar, und RegmungS»
Räthe daselbst.

Zerbst.

Vermischte Anzeigen.

Ausgeklagter Schütten hal
ber sollen nachfolgende derWtt-
lld Wilhelm Breden dahier zu
gehörige Grundstücke, als r
1) ein Garten am Brrgerwege^
2) eine Ruthe Land auf dem

Bette belegen,
 g) eine R-tbe Land imLohborn^
4) zwey Ruthen Land am Klap

perkampf, und

s) ein Morgen Land am TweS-
wege össent«


